
Marburg, den 03.12.2025

Änderung GO Zurückzug von Anträgen

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Ändere Geschäftsordnung § 8 wie folgt:

(3)
1Die  Abstimmung  über  die  Änderungsanträge  erfolgt  vor  der  Schlussabstimmung  über  den 

Gesamtantrag. 2Während sowie nach der Abstimmung über einen Änderungsantrag können Anträge 

nicht mehr zurückgezogen werden.

…

(7)

Anträge,  die  durch  Übernahme  eines  Änderungsantrags,  hierbei  ausgenommen  sind 

Änderungsanträge der*des Antragssteller*in selbst, oder Abstimmung über einen Änderungsantrag 

verändert wurden, können nicht mehr zurück gezogen werden.

- Der Vorstand des 60. Student*innenparlaments


